
Tarife ab 2017

Zeitungen – Printmedien

Gebühren für den Abdruck von Werken der Bildenden Kunst und Fotografien i. S. § 2 Absatz 1 Ziffer
4 und 5, § 72 UrhG in Zeitungen (netto pro Abbildung in EUR, zuzüglich gesetzlicher
Mehrwertsteuer)

einmaliger Abdruck/Druckauflage bis Seitengröße bis 1/16 1/8 1/4 1/2 1/1 2/1

10.000 51 60 68 85 102 143

30.000 65 79 90 109 136 190

50.000 79 96 104 125 158 221

100.000 87 104 125 151 189 265

175.000 105 126 151 181 227 318

250.000 119 143 167 202 254 355

375.000 164 197 232 281 351 491

500.000 198 240 290 350 435 609

625.000 238 288 346 415 520 728

750.000 269 326 383 460 574 803

1 Mio. 327 396 486 583 727 1.017

darüber 446 541 676 815 1.015 1.421

Digitale Produkte: siehe Tarif Zeitungen/Zeitschriften – Digitale Produkte

Zuschläge/Rabatte

1. Titelabbildungen bedingen einen Zuschlag von 100%.

2. Für Abbildungen bis zu einem Flächeninhalt von 24 cm2 wird ein genereller Nachlass von 40%
auf den Preis für 1/8 Seite gewährt; es werden jedoch je Werk mindestens EUR 51,- zzgl. MwSt.
berechnet.

3. Bei Veröffentlichungen für Kirchen-, Schul- oder Unterrichtsgebrauch wird ein Nachlass von
25% gewährt.

4. Bei Wiederholungen in derselben Ausgabe wird ein Rabatt von 25% eingeräumt.



Konditionen

Die Veröffentlichung von Werken in Magazinbeilagen ist nach dem Tarif für Zeitschriften
abzurechnen.

Siehe auch: Allgemeine Geschäftsbedingungen und Konditionen


